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Antwor t bi t te unter Anführung der  GZ an die Abteilungsmai l

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 
geändert wird; 
Begutachtung; Stellungnahme 

Zu dem mit der do. oz. Note übermittelten Gesetzesentwurf nimmt das 

Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst wie folgt Stellung: 

I.  Zum Gesetzestext: 

Zur Überschrift: 

Die Überschrift „Änderung des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes“ sollte entfallen. 

Zu Z 2 (§ 123 Abs. 71): 

Es wird angeregt, die Absatznummerierung im Hinblick auf allfällige weitere in 

Planung befindliche Novellen zu überprüfen. So schlägt etwa der derzeit ebenfalls 

zur Begutachtung stehende do. Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz und das Unterrichtspraktikumsgesetz geändert 

werden, gleichfalls einen § 123 Abs. 71 vor. 

Zu Z 3 (Anlage Artikel I): 

1. Die Novellierungsanordnung sollte aus sprachlichen und legistischen Gründen 

wie folgt gefasst werden: 

„In der Anlage werden dem Art. I folgende Abs. 14 und 15 angefügt:“ 
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2. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die gesetzlichen Formulierungen 

insofern nicht einheitlich sind, als Abs. 14 und 15 vom Lehramt für bestimmte 

Schulen, Abs. 13 hingegen vom Lehramt an bestimmten Schulen spricht. 

II.  Zu den Materialien: 

Zum Allgemeinen Teil der Erläuterungen: 

Da sich der vorliegende Gesetzesentwurf auf eine Novelle zum Landeslehrer-

Dienstrechtsgesetz beschränkt, kann die Wortfolge „hinsichtlich des Landeslehrer-

Dienstrechtsgesetzes“ unter dem Punkt „Kompetenzrechtliche Grundlage“ entfallen. 

Zum Besonderen Teil der Erläuterungen: 

Es sollten ganze Sätze formuliert werden (nicht zB „Betrifft das Inkrafttreten“). 

Zur Textgegenüberstellung: 

Die Überschriften „Bundesgesetz, mit dem das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 

geändert wird“ und „Änderung des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes“ sind 

überflüssig und sollten entfallen. 

Diese Stellungnahme wird im Sinne der Entschließung des Nationalrates vom 6. Juli 

1961 auch dem Präsidium des Nationalrates zur Kenntnis gebracht. 

22. Mai 2013 
Für den Bundeskanzler: 
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